
In der Senatssitzung am 7. April 2026 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Justiz und Verfassung 
26.03.2026 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 07.04.2026 

Bekanntmachung nach § 7 des Bremischen Rechtsbereinigungsgesetzes über die 
Änderung der Geschäftsverteilung des Senats 

A. Problem

Der Senat hat mit Beschlüssen vom 5. März 2024, 19. November 2024, 30. Juni 2025 und 23. 
Januar 2026 (Brem.ABl. S. 1233, S. 1273; Brem.GBl. 2024 S. 1017; 2025 S. 572; 2026 S. 12, 
21) seine Geschäftsverteilung geändert.

Die Bekanntmachung über die Änderung von Zuständigkeiten vom 2. September 2025 
(Brem.GBl. 674) hatte nach § 7 des Bremischen Rechtsbereinigungsgesetzes in der damali-
gen Fassung den Übergang von Zuständigkeiten in Gesetzen und Verordnungen zum Gegen-
stand. § 7 Satz 1 des Bremische Rechtsbereinigungsgesetzes vom 12. Mai 1964 (Brem.GBl. 
S. 53) in der bis zum 11. Oktober 2025 geltenden Fassung, sah zunächst vor, dass soweit die 
Geschäftsverteilung des Senats nach dem 31. März 1963 geändert worden ist oder in Zukunft 
geändert werden wird, die in Gesetzen und Verordnungen dem bisher zuständigen Senator 
zugewiesenen Zuständigkeiten auf den nach der Änderung der Geschäftsverteilung zuständi-
gen Senator übergehen. Der Senat hat gemäß § 7 Satz 2 des Bremischen Rechtsbereini-
gungsgesetzes die Änderung, den Zeitpunkt des Überganges der Zuständigkeiten und die von 
der Änderung betroffenen Rechtsvorschriften im Gesetzblatt bekanntzumachen.

Bekanntmachungen wurden von der bis zum 11. Oktober 2025 geltenden Fassung des Bre-
mischen Rechtsbereinigungsgesetzes nicht erfasst. Durch das Zweite Gesetz zur Änderung 
des Bremischen Rechtsbereinigungsgesetzes vom 16. September 2025 (Brem.GBl. S. 938) 
wurden Bekanntmachungen ausdrücklich in den Regelungstext des § 7 aufgenommen, so 
dass nunmehr auch die darin festgelegten Zuständigkeiten auf die nach der Änderung der 
Geschäftsverteilung zuständige Senatorin oder den nach der Änderung der Geschäftsvertei-
lung zuständigen Senator übergehen. Auch bei Bekanntmachungen sind nunmehr die Ände-
rung, der Zeitpunkt des Überganges der Zuständigkeiten und die von der Änderung betroffe-
nen Bekanntmachungen im Gesetzblatt bekanntzumachen. 

Durch die angeführten Senatsbeschlüsse sind in den folgenden Geschäftsbereichen durch 
Umbenennungen beziehungsweise Aufgabenverschiebungen Änderungen in Bekanntma-
chungen bekannt zu geben: 

- Senatorin für Inneres und Sport
- Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration
- Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft
- Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
- Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
- Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz



 

 

Änderungen, die schon im Rahmen von erfolgten oder unmittelbar bevorstehenden Rechtset-
zungsvorhaben vollzogen worden sind oder vollzogen werden sollen, werden nicht mehr an-
geführt.   

B. Lösung 

Die vorgenommenen Änderungen in den Bekanntmachungen sind durch eine entsprechende 
Bekanntmachung des Senats zu veröffentlichen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D.  Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / Klimacheck 

Durch die Vorlage werden keine zusätzlichen finanziellen und personalwirtschaftlichen Auf-
wendungen begründet.  

Die Vorlage hat keine Auswirkungen auf die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen 
und Männern. 

Die Vorlage hat keine Auswirkung auf das Klima. 

E. Beteiligung / Abstimmung 

Der anliegende Entwurf einer Bekanntmachung über die Änderung von Zuständigkeiten ist 
mit der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, der Senatorin für Arbeit, 
Soziales, Jugend und Integration, der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, 
der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, der Senatorin für Umwelt, Klima und 
Wissenschaft, dem Senator für Kultur, der Senatorin für Inneres und Sport, dem Senator für 
Kinder und Bildung, dem Senator für Finanzen und dem Senatskommissar für Datenschutz 
abgestimmt.  

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Öffentlichkeitsarbeit ist nicht erforderlich. 

Die Vorlage ist nach Beschlussfassung für eine Bekanntgabe im Vorschriftenportal der Freien 
Hansestadt Bremen als Informationsregister nach dem Informationsfreiheitsgesetz geeignet. 

G. Beschluss 

Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Justiz und Verfassung vom 
26.03.2026 die Bekanntmachung nach § 7 des Bremischen Rechtsbereinigungsgesetzes 
über die Änderung der Geschäftsverteilung des Senats und ihre Veröffentlichung im Gesetz-
blatt der Freien Hansestadt Bremen. 



Zweite Bekanntmachung über die Änderung von Zuständigkeiten 

Vom 

Nach § 7 des Bremischen Rechtsbereinigungsgesetzes vom 12. Mai 1964 
(Brem.GBl. S. 53), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. September 2025 
(Brem.GBl. S. 938) geändert worden ist, gibt der Senat bekannt: 

1. Der Senat hat durch Beschlüsse vom 5. März 2024, 19. November 2024, 30. 
Juni 2025 und 23. Januar 2026 (Brem.ABl. S. 1233, S. 1273; Brem.GBl. 2024 
S. 1017; 2025 S. 572; 2026 S. 12, 21) seine Geschäftsverteilung geändert. 

2. Damit sind am 5. März 2024, 19. November 2024, 30. Juni 2025 und 23. Januar 
2026 übergegangen: 

2.1. die in den Bekanntmachungen der Anlage 1 festgelegten Zuständigkeiten auf 
die Senatorin für Inneres und Sport; 

2.2. die in den Bekanntmachungen der Anlage 2 festgelegten Zuständigkeiten auf 
die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration; 

2.3. die in den Bekanntmachungen der Anlage 3 festgelegten Zuständigkeiten auf 
die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft;  

2.4. die in den Bekanntmachungen der Anlage 4 festgelegten Zuständigkeiten auf 
die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung;  

2.5. die in den Bekanntmachungen der Anlage 5 festgelegten Zuständigkeiten auf 
die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation; 

2.6. die in den Bekanntmachungen der Anlage 6 festgelegten Zuständigkeiten auf 
die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. 



Anlage 1 (zu Nummer 2.1)                                Senatorin für Inneres und Sport 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die zuständige Behörde 
für Maßnahmen nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des 
Parteiengesetzes 

15. März 1988 Brem.ABl. S. 71 § 1 

Bekanntmachung über die Bestimmung der 
Zentralen Behörde nach den Artikeln 2 des 
Europäischen Übereinkommens vom 24. 
November 1977 über die Zustellung von 
Schriftstücken in Verwaltungssachen im 
Ausland und des Europäischen 
Übereinkommens vom 15. März 1978 über die 
Erlangung von Auskünften und Beweisen in 
Verwaltungssachen im Ausland 

21. September 1981 Brem.ABl. S. 901 Wortlaut 

Bekanntmachung über die Bestimmung der 
zuständigen Behörden nach dem Vertrag vom 
31. Mai 1988 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich über 
Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen 

2. Oktober 1990 Brem.ABl. S. 337 § 1 Abs. 1 und 3 

Bekanntmachung über die nach dem 
Bundeskriminalamtgesetz zuständigen 
Behörden 

9. November 1999 Brem.ABl. S. 895 § 1 Abs. 2, 3, 4 

Bekanntmachung der für die Ausstellung der 
Apostille zuständigen Behörden 

15. August 1972 Brem.ABl. S. 473 I Nr. 2 

Bekanntmachung der für die Überbeglaubigung 
von Urkunden zuständigen Behörden 

15. August 1972 Brem.ABl. S. 473 I Nr. 2 

Bekanntmachung der für die Beglaubigung von 
Urkunden nach dem deutsch-italienischen 
Beglaubigungsvertrag zuständigen Behörde 

17. September 1974 Brem.ABl. S. 581 Satz 1 



Anlage 1 (zu Nummer 2.1)                                Senatorin für Inneres und Sport 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die Bestimmung der 
Beglaubigungsbehörde nach dem deutsch-
belgischen Abkommen vom 13. Mai 1975 über 
die Befreiung öffentlicher Urkunden von der 
Legalisation 

22. September 1980 Brem.ABl. S. 1149 Satz 1 

Bekanntmachung über die nach dem 
Geldwäschegesetz zuständigen Behörden 

10. August 2010 Brem.ABl. S. 745 § 3 

Bekanntmachung über die nach dem IGV-
Durchführungsgesetz zuständigen Behörden 

29. September 2015 Brem.ABl. S. 1185 § 2 Abs. 1 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach dem Strahlenschutzgesetz, der 
Strahlenschutzverordnung und der 
Atomrechtlich Entsorgungsverordnung 

28. September 2021 Brem.ABl. S. 1019 Anlage zu § 1, Abkürzungsverzeichnis 

Bekanntmachung über die Bestimmung der 
Zentralen Behörde nach den Artikeln 2 des 
Europäischen Übereinkommens vom 24. 
November 1977 über die Zustellung von 
Schriftstücken in Verwaltungssachen im 
Ausland und des Europäischen 
Übereinkommens vom 15. März 1978 über die 
Erlangung von Auskünften und Beweisen in 
Verwaltungssachen im Ausland 

21. September 1981 Brem.ABl. S. 901 Satz 1 

Bekanntmachung über die Bestimmung der 
zuständigen Behörden nach dem Vertrag vom 
31. Mai 1988 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich über 
Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen 

2. Oktober 1990 Brem.ABl. S. 337 § 1 Abs. 1 und Abs. 3 



Anlage 1 (zu Nummer 2.1)                                Senatorin für Inneres und Sport 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach dem Luftverkehrsgesetz und dem 
Luftsicherheitsgesetz 

08.02.2005 Brem.ABl. 2005, S. 75 § 5 

 

Anlage 2 (zu Nummer 2.2)                          Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach dem Häftlingshilfegesetz 

3. November 1998  Brem.ABl. S. 646 § 1 Abs. 3 Nr. 1 

 

Anlage 3 (zu Nummer 2.3)                 Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach dem Pflanzenschutzrecht 

30. September 2014 Brem.ABl. S. 1196 § 1 Abs. 4 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach dem Energieverbrauchsrelevante-
Produkte-Gesetz und dem 
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz 

29. Juli 2014 Brem.ABl. S. 715 § 1 S. 2, § 2 

Bekanntmachung über die Zuständigkeit für 
das Bescheinigungsverfahren nach § 7d 
Abs. 2 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) 

1. März 1976 Brem.ABl. S. 104 § 2 



Anlage 3 (zu Nummer 2.3)                 Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach dem Gentechnikrecht 

22. Mai 2012 Brem.ABl. S. 301 § 1 Abs. 1 S. 2 (2x), § 2 Abs. 1, Abs. 2 

Bekanntmachung über die zuständige 
Behörde für die Zulassung der Träger des 
freiwilligen ökologischen Jahres 

14. Februar 1995 Brem.ABl. S. 147 § 1 

Bekanntmachung über die zuständige 
landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und 
tierärztliche Fachbehörde nach der 
Bioabfallversorgung 

20. März 2001 Brem.ABl. S. 383 § 1 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach dem Chemikaliengesetz und 
dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 

21. Mai 2019 Brem.ABl. S. 479 Anlage: Anlage zu § 1 u. 
Abkürzungsverzeichnis, die Abkürzung 
„SUBV“ wird jeweils ersetzt durch die 
Abkürzung „SUKW“ 

Bekanntmachung über die nach der FCKW-
Halon-Verbots-Verordnung 

28. April 1992 Brem.ABl. S. 255 § 1 Abs. 1 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach dem Übereinkommen vom 9. 
September 1996 über die Sammlung, 
Abgabe und Annahme von Abfällen in der 
Rhein- und Binnenschifffahrt sowie nach 
dem Binnenschifffahrt-
Abfallübereinkommen-Ausführungsgesetz 

9. Dezember 2014 Brem.ABl. S. 1539 Anlage zu § 1, erste Tabelle, 6. Zeile 
Spalte 2; die Abkürzung „SUBV“ wird 
jeweils ersetzt durch die Abkürzung 
„SUKW“ 

Bekanntmachung über die nach dem IGV-
Durchführungsgesetz zuständigen Behörden 

29. September 2015 Brem.ABl. S. 1185 § 2 Abs. 1 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach dem Strahlenschutzgesetz,  

28. September 2021 Brem.ABl. S. 1019 § 2 Abs. 2, Anlage zu § 1, 
Abkürzungsverzeichnis 



Anlage 3 (zu Nummer 2.3)                 Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

der Strahlenschutzverordnung und der 
Atomrechtlich Entsorgungsverordnung 

Bekanntmachung der Zuständigkeiten nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

3. Mai 2022 Brem.ABl. S. 244 Nummer 2, Nummer 5 

Bekanntmachung der Zuständigkeiten für 
Aufgaben des Immissionsschutzes 

31. Mai 2011 Brem.ABl. S. 647 Anlage zu § 1, hier 
Abkürzungsverzeichnis soweit die 
Formulierung „SUBVE Senator für 
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa“ 
verwendet wird sowie Nr. 1, 1.4, 3.1, 3.2, 
4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 9.1,10, 11.1, 
15, 17.1, 21.3, 22, 23, 24 

 

Anlage 4 (zu Nummer 2.4)                 Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die Durchführung des 
Schwerbehindertenrechts 

28. November 2018 Brem.ABl. S. 1185 § 2 Abs. 2 

Bekanntmachung über die nach dem IGV-
Durchführungsgesetz zuständigen Behörden 

29. September 2015 Brem.ABl. S. 1185 § 2 Abs. 1 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach der 
Verkehrssicherstellungsgesetz-
Zuständigkeitsverordnung 

15. April 2003 Brem.ABl. S. 169 § 1 Nr. 1a, Nr. 2a, § 2 Nr. 4 u. 5 



Anlage 4 (zu Nummer 2.4)                 Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung der Zuständigkeiten im 
Bereich der sozialen Wohnraumförderung 

14. April 2009 Brem.ABl. S. 477 § 1 Abs. 2 S. 1 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach der Fahrerlaubnis-Verordnung 

6. Juni 2017 Brem.ABl. S. 339 § 1 Abs. 1, § 2 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach dem Güterkraftverkehrsgesetz 

22. September 1998 Brem.ABl. S. 563 § 1 

Bekanntmachung über die 
Verwaltungszuständigkeiten in der 
Sozialversicherung und die Aufsicht über die 
Sozialversicherungsträger  

25. März 2003 Brem.ABl. S. 93 § 2 Abs. 2 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach dem Fahrlehrergesetz 

15. Dezember 1992 Brem.ABl. S. 531 § 1 

 

Anlage 5 (zu Nummer 2.5)                                Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation  

Bezeichnung Datum  Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz zuständigen 
Behörden 

27. Juni 2017 Brem.ABl. S. 439 § 1 Abs. 1, § 2 (soweit es darin heißt 
„Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa“) 

Bekanntmachung über die Bestimmung der 
zuständigen Behörden nach dem 
Übereinkommen vom 1. September 1970 über 
internationale Beförderungen leicht 
verderblicher Lebensmittel und über die 

18. April 1977 Brem.ABl. S. 201 § 1 S. 1 



besonderen Beförderungsmittel, die für diese 
Beförderungen zu verwenden sind 

Bekanntmachung über die nach dem 
Geldwäschegesetz zuständigen Behörden 

10. August 2010 Brem.ABl. S. 745 § 1 Abs. 1, § 1 Abs. 2 

Bekanntmachung über die Zuständigkeiten 
nach dem Luftverkehrsgesetz und dem 
Luftsicherheitsgesetz 

08.02.2005 Brem.ABl. 2005, S. 75 §§ 1, 2, 3, 4  

Bekanntmachung der Zuständigkeiten für 
Aufgaben des Immissionsschutzes 

01.07.2011 Brem.ABl. 2011, 
S. 647; 2013, S. 67 

Anlage zu § 1, hier 
Abkürzungsverzeichnis soweit die 
Formulierung „SWH Senator für 
Wirtschaft und Häfen“ verwendet wird 
und Ziffer 1.8. b) 

Bekanntmachung über die zuständigen 
Behörden nach der 
Verkehrssicherstellungsgesetz-
Zuständigkeitsverordnung 

15.04.2003 Brem.ABl. 2003, 
S. 169 

§ 1 Nr. 1 b), Nr. 2 b), § 2 Nr. 1, 2 und 3 

Bekanntmachung über die nach dem Gesetz 
zum Schutz gegen Fluglärm zuständigen 
Behörden  

07.05.1974 Brem.ABl. 1974, 
S. 306 

§§ 1, 1a, 2, 3  

Bekanntmachung über die nach dem IGV-
Durchführungsgesetz zuständigen Behörden 

29. September 2015 Brem.ABl. S. 1185 § 2 Abs. 1, 2 

 



Anlage 6 (zu Nummer 2.6)                          Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz 

Bezeichnung Datum Fundstelle Vorschriften 

Bekanntmachung über die zuständigen Behörden 
nach dem Chemikaliengesetz und dem Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetz 

21. Mai 2019 Brem.ABl. S. 479 Anlage zu § 1, 
Abkürzungsverzeichnis 

Bekanntmachung über die nach der 
Trinkwasserverordnung zuständigen Behörden 

28. Mai 2013 Brem.ABl. S.502 § 1, § 2 Abs. 1 

Bekanntmachung über den Beirat beim 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 

24. März 2016 Brem.ABl. S. 203 Einleitungssatz, § 1 Abs. 1 
Buchst. b, § 2 Abs. 1 Satz 1 und 3, 
Abs. 2 Satz 1 und 2, § 3 Abs. 1 Satz 
1, § 4 Satz 2, § 5 Abs. 2 und 3 
Satz 2 und 3 

Bekanntmachung der Zuständigkeiten für 
Aufgaben des Immissionsschutzes 

31. Mai 2011 Brem.ABl. S. 647 Anlage zu § 1, hier 
Abkürzungsverzeichnis soweit die 
Formulierung „SAFGJS Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales“ verwendet wird sowie 
Nr. 21.1  
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